
 Die Junge FBP der 

Ortsgruppe Mauren-Schaanwald lädt alle 

Jugendlichen ab 16 Jahren von Mauren 

und Schaanwald zum traditionellen Neu-

jahrsapéro inklusive Bowling-Wettbewerb 

ein. Neben dem Anstossen auf das 2011 

wartet ein tolles Programm auf die Gäste. 

Wir treffen uns am 6. Januar um 18 Uhr im 

Cafe Matt in Mauren. Anschliessend fah-

ren wir mit einem Bus zum Bowling Cen-

ter Buchs, wo wir einen Bowling-Wettbe-

werb veranstalten. Um ca. 21 Uhr werden 

wir wieder beim Cafe Matt in Mauren ein-

Für Getränke, Imbiss und beste Rahmen-

bedingungen für den spannenden Bowling-

Wettbewerb ist gesorgt. Vorsteher Freddy 

Kaiser sowie die Kandidatinnen und Kandi-

daten für den Gemeinderat werden eben-

Wir freuen uns, dich beim Dreikönigs-

abend der Jungen FBP Mauren-Schaanwald 

 Die FBP Gam-

prin-Bendern lädt am Mittwoch, den 5. Ja-

nuar 2011, ab 18 Uhr alle Einwohnerinnen 

und Einwohner herzlich zum Winterabend 

in der Grossabünt der Ortsgruppe Gamprin-

Bendern ein. Nutzen Sie die Möglichkeit, 

unseren Vorsteherkandidaten Hubert Müss-

ner sowie unser Team für den Gemeinderat 

näher kennenzulernen und mit ihnen über 

aktuelle Gemeindethemen zu sprechen. Für 

Pflegegeld im Fokus
Beratungen im Zusammenhang mit dem Pflegegeld für häusliche Betreuung

VADUZ – Zwischen Renate Müss-
ner und dem IBA-Leiter Franz-
Josef Jehle fanden Beratungen im 
Zusammenhang mit dem Betreu-
ungs- und Pflegegeld für häus-
liche Betreuung statt.

Am 1. Januar 2010 wurde das Be-

treuungs- und Pflegegeld für häus-

liche Betreuung eingeführt. Derzeit 

nehmen rund 255 Personen diese 

Leistung in Anspruch. Das Betreu-

ungs- und Pflegegeld für häusliche 

Betreuung soll den betroffenen 

Menschen eine echte Alternative 

zur stationären Lösung geben.

Die Fachstelle für häusliche Be-

treuung und Pflege erarbeitet zu-

sammen mit dem zuständigen Arzt 

und unter Miteinbezug der vor Ort 

Betreuenden für jeden Einzelfall ein 

individuelles Betreuungs- und Pfle-

gekonzept. Dabei werden der jewei-

lige Grad der Betreuungs- und Pfle-

gebedürftigkeit festgelegt und die 

sogenannte Leistungsstufe definiert. 

Diese kann von einem minimalen 

Tagessatz von 10 Franken bis zur 

Maximalleistung von 180 Franken 

pro Tag variieren. Ausgerichtet wird 

das Betreuungs- und Pflegegeld als 

Vorschuss schliesslich auf der 

Grundlage der durch die Fachstelle 

erfolgten Empfehlung von der AHV-

IV-Verwaltung. Die Fachstelle wie-

derum wird im Sinne einer Quali-

tätskontrolle nachprüfen, ob die Be-

treuung und Pflege vor Ort in einem 

angemessenen Rahmen stattfindet 

und ob und inwieweit das Betreu-

ungs- und Pflegegeld auch bestim-

mungsgemäss verwendet wurde.

Anspruch ab leichter Hilflosigkeit

Grundsätzlich kommt das Be-

treuungs- und Pflegegeld allen be-

treuungs- und pflegebedürftigen 

Menschen mit regulärem Wohnsitz 

in Liechtenstein, unabhängig vom 

Alter, zu. Dabei besteht der An-

spruch bereits ab einer leichten 

Hilflosigkeit und wird zusätzlich 

zur Hilflosenentschädigung ausge-

richtet. Personen mit Anspruch auf 

Leistungen richten ihre Anmeldung 

direkt an die AHV-IV-FAK-An-

stalten. Ab Januar 2011 bietet die 

Informations- und Beratungsstelle 

Alter (IBA), Franz-Josef Jehle, Be-

ratungen zu Fragen im Zusammen-

hang mit dem Betreuungs- und 

Pflegegeld an. (pafl)

Weitere Informationen

Die zuständigen Institutionen sind wie folgt 

erreichbar:

 AHV-IV-FAK-Anstalten: Gerberweg 2,

 9490 Vaduz; Telefonnummer +423 238

 16 16.

 Fachstelle für häusliche Betreuung und

 Pflege: Poststrasse 15, 9494 Schaan;

 Telefonnummer +423 233 48 48.

Sprachen über das Betreuungs- und Pflegegeld für häusliche Betreuung: Franz-Josef Jehle und Regierungsrätin Renate Müssner.
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